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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
01      Stadtkanzlei

Beteiligt:
Vorstandsbereich für Stadtentwicklung, Bauen und Sport

Betreff:
Aufgabenverteilung und Vertretungsregelung für den Vorstand der WBH AöR

Beratungsfolge:
13.06.2017 Kommission für Beteiligungen und Personal
22.06.2017 Haupt- und Finanzausschuss
06.07.2017 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Hagen stimmt der Entscheidung des Verwaltungsrates der 
Wirtschaftsbetrieb Hagen AöR (WBH) zur Aufgabenverteilung und 
Vertretungsbefugnis des Vorstandes sowie der Befreiung von der Beschränkung 
des § 181 BGB des Vorstandes Hans-Joachim Bihs zu. 
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Begründung

Der Verwaltungsrat des WBH hat in seiner Sitzung am 11.05.2017 folgenden 
Beschluss gefasst:

1. Der Verwaltungsrat beschließt die Aufgabenverteilung sowie die 
Vertretungsbefugnisse des Vorstandes wie in der Anlage ersichtlich.

2. Der Verwaltungsrat beschließt den Vorstand Hans-Joachim Bihs von den 
Beschränkungen des § 181 BGB zu befreien.

Die weitere Begründung sowie die beschlossene Aufgabenverteilung und 
Vertretungsbefugnis für den Vorstand ist der als Anlage beigefügten Vorlage des 
Verwaltungsrates des WBH zu entnehmen.

Gemäß § 11 Abs. 2 Nr.1 der Satzung der WBH bedarf ein solcher Beschluss der 
Zustimmung des Rates.

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

In Vertretung
gez. Christoph Gerbersmann, Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
01
VB 5 - Vorstandsbereich für Stadtentwicklung, Bauen und Sport

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:


